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§ 1 Grundsatz

Leichen und Aschen Verstorbener sind so zu behandeln, dass
1. die gebotene Ehrfurcht vor dem Tod gewahrt wird,
2. das sittliche, religiöse und weltanschauliche Empfinden der Allgemeinheit nicht

verletzt wird,
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A · BestattG §§ 2, 3

3. Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung sowie für Boden und Wasser nicht
entstehen und

4. die Belange der Strafrechtspflege beachtet werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) 1Leiche ist der Körper eines Menschen, der keine Lebenszeichen mehr aufweist
und bei dem der körperliche Zusammenhang noch nicht durch den Verwesungspro-
zess völlig aufgehoben ist. 2Leichen sind auch Totgeborene (Absatz 3 Satz 1), je-
doch mit Ausnahme der Fehlgeborenen (Absatz 3 Satz 2), und die den Totgebore-
nen entsprechenden Ungeborenen (Absatz 3 Satz 3).
(2) Ist der körperliche Zusammenhang des menschlichen Körpers in anderer Weise
als durch Verwesung aufgehoben worden, so gelten auch der Kopf und der Rumpf
bereits als Leiche.
(3) 1Eine Leiche ist auch eine Leibesfrucht mit einem Gewicht von mindestens 500
Gramm, bei der nach der Trennung vom Mutterleib kein Lebenszeichen (Herzschlag,
pulsierende Nabelschnur oder Einsetzen der natürlichen Lungenatmung) festgestellt
wurde (Totgeborenes). 2Fehlgeborenes ist eine tote Leibesfrucht mit einem Gewicht
unter 500 Gramm. 3Die Leibesfrucht aus einem Schwangerschaftsabbruch (Unge-
borenes) gilt unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls als Leiche.
(4) Friedhöfe sind alle von einem Träger nach § 13 Abs. 1 für die Beisetzung Verstor-
bener oder deren Asche besonders gewidmeten und klar abgegrenzten Grundstü-
cke, Anlagen oder Gebäude bis zu deren Aufhebung.

§ 3 Verpflichtung zur ärztlichen Leichenschau

(1) 1Jede Leiche ist von einer Ärztin oder einem Arzt äußerlich zu untersuchen (Lei-
chenschau). 2Die Leichenschau dient dazu, den Eintritt des Todes sowie den Todes-
zeitpunkt und die Todesursache festzustellen und zu erkennen, ob Anhaltspunkte
für einen nicht natürlichen Todesfall vorliegen.
(2) 1Die Leichenschau haben in folgender Rangfolge unverzüglich zu veranlassen
1. die zum Haushalt der verstorbenen Person gehörenden Personen,
2. die Person, in deren Wohnung oder Einrichtung oder auf deren Grundstück sich

der Sterbefall ereignet hat, und
3. jede Person, die bei dem Tode zugegen war oder die Leiche auffindet.
2Die Pflicht nach Satz 1 kann auch durch Benachrichtigung der Polizei erfüllt werden.
(3) 1Zur Vornahme der Leichenschau sind verpflichtet:
1. beim Sterbefall in einem Krankenhaus oder einer anderen Einrichtung, zu deren

Aufgaben auch die ärztliche Behandlung der aufgenommenen Personen gehört,
die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte der Einrichtung,

2. beim Sterbefall außerhalb einer in Nummer 1 genannten Einrichtung die nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte, denen der Sterbefall bekannt gegeben worden
ist, sowie die Ärztinnen und Ärzte im Notfall- oder Rettungsdienst und

3. im Übrigen eine Ärztin oder ein Arzt der für den Sterbe- oder Auffindungsort
zuständigen unteren Gesundheitsbehörde.

2Die Leichenschau kann auf die Feststellung des Todes beschränken, wer durch weitere
Feststellungen sich selbst oder eine in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeich-
nete Person der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung oder eines Verfahrens nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde, wenn dafür gesorgt ist, dass
eine andere Ärztin oder ein anderer Arzt eine vollständige Leichenschau durchführt.
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§ 4 BestattG · A

(4) 1Ärztinnen und Ärzte im Notfall- oder Rettungsdienst können sich auf die Fest-
stellung des Todes sowie des Todeszeitpunktes oder des Zeitpunktes der Leichen-
auffindung beschränken, wenn sie durch die Durchführung der vollständigen Lei-
chenschau an der Wahrnehmung der Aufgaben im Notfall- oder Rettungsdienst
gehindert wären und, insbesondere durch Benachrichtigung der Polizei, dafür sor-
gen, dass eine andere Ärztin oder ein anderer Arzt eine vollständige Leichenschau
durchführt. 2Die Ärztinnen und Ärzte im Notfall- oder Rettungsdienst haben im Fall
des Satzes 1 unverzüglich eine auf die getroffenen Feststellungen beschränkte To-
desbescheinigung auszustellen.

§ 4 Durchführung der Leichenschau

(1) 1Die Leichenschau ist unverzüglich durchzuführen. 2Sie soll an dem Ort vorge-
nommen werden, an dem sich die Leiche zum Zeitpunkt der Hinzuziehung der Ärz-
tin oder des Arztes (§ 3 Abs. 3) befindet. 3Befindet sich die Leiche nicht in einem
geschlossenen Raum oder lässt sich dort eine Leichenschau nicht ordnungsgemäß
durchführen, so kann sich die Ärztin oder der Arzt auf die Todesfeststellung be-
schränken, wenn sichergestellt ist, dass die vollständige Leichenschau an einem
geeigneten Ort durchgeführt wird. 4Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Lei-
chenschau durchführen will, und die von der Ärztin oder dem Arzt als Helferin oder
Helfer hinzugezogene Person dürfen jederzeit den Ort betreten, an dem sich die
Leiche befindet; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
Abs. 1 des Grundgesetzes) wird eingeschränkt.

(2) Die Leichenschau ist sorgfältig durchzuführen; sie hat an der vollständig entklei-
deten Leiche zu geschehen und alle Körperregionen einzubeziehen.

(3) 1Angehörige sowie Personen, die die verstorbene Person behandelt oder gepflegt
haben, sind verpflichtet, der Ärztin oder dem Arzt auf Verlangen Auskunft über Krank-
heiten und andere Gesundheitsschädigungen der verstorbenen Person und über sons-
tige für ihren Tod möglicherweise bedeutsame Umstände Ereignisse zu erteilen. 2Sie
können die Auskunft verweigern, soweit sie durch die Auskunft sich selbst oder eine in
§ 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichnete Person der Gefahr einer strafrechtli-
chen Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würden.

(4) 1Die Ärztin oder der Arzt hat die Polizei oder die Staatsanwaltschaft unverzüglich
zu benachrichtigen, wenn
1. Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass der Tod durch eine Selbsttötung,

einen Unfall oder ein Einwirken Dritter verursacht ist (nicht natürlicher Tod),
2. Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass der Tod durch eine ärztliche oder

pflegerische Fehlbehandlung verursacht ist,
3. Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass der Tod auf eine außergewöhnliche

Entwicklung im Verlauf der Behandlung zurückzuführen ist
4. der Tod während eines operativen Eingriffs oder innerhalb der darauf folgenden

24 Stunden eingetreten ist,
5. die Todesursache ungeklärt ist,
6. die verstorbene Person nicht sicher identifiziert werden kann,
7. der Tod in amtlichem Gewahrsam eingetreten ist,
8. die verstorbene Person das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, es sei

denn, dass der Tod zweifelsfrei auf eine Vorerkrankung zurückzuführen ist, oder
9. bereits fortgeschrittene oder erhebliche Veränderungen der Leiche eingetreten

sind,

3



A · BestattG § 5

und, soweit nicht unzumutbar, das Eintreffen der Polizei oder der Staatsanwalt-
schaft abzuwarten. 2 Die Ärztin oder der Arzt hat in einem solchen Fall von der
Leichenschau abzusehen oder diese zu unterbrechen und bis zum Eintreffen der
Polizei oder der Staatsanwaltschaft darauf hinzuwirken, dass keine Veränderungen
an der Leiche und der unmittelbaren Umgebung vorgenommen werden. 3Sie oder
er hat die Polizei oder die Staatsanwaltschaft über alle an der Leiche, an ihrer Lage
oder in der unmittelbaren Umgebung eingetretenen oder vorgenommenen Verände-
rungen zu unterrichten. 4Wartet die Ärztin oder der Arzt das Eintreffen der Polizei
oder Staatsanwaltschaft nicht ab, so hat sie oder er die eingetretenen und vorge-
nommenen Veränderungen sowie den Zustand der Leiche beim Verlassen des Auf-
findungsorts zu dokumentieren. 5Die Unterrichtung nach Satz 3 und die Dokumen-
tation nach Satz 4 können auch elektronisch oder bildlich erfolgen.

(5) Die Ärztin oder der Arzt hat die Leiche deutlich sichtbar zu kennzeichnen, wenn
ein Anhaltspunkt dafür besteht, dass
1. die verstorbene Person an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt war oder
2. von der Leiche eine sonstige Gefahr ausgeht.

§ 5 Leichenöffnung

(1) 1Die innere Leichenschau aufgrund einer Leichenöffnung (klinische Sektion) dient
zur Feststellung des Todeszeitpunkts oder zur weiteren Klärung der Todesursache,
zur Sicherung der Qualität und zur Überprüfung ärztlichen oder pflegerischen Han-
delns, zur Gewinnung epidemiologischer Erkenntnisse, zur Beweissicherung oder
zur Begutachtung für andere Zwecke. 2Die innere Leichenschau wird von einer
Fachärztin oder einem Facharzt für Pathologie oder von einer Fachärztin oder einem
Facharzt für Rechtsmedizin oder von Ärztinnen oder Ärzten an Instituten für Patho-
logie oder Rechtsmedizin durchgeführt. 3Sie darf nur durchgeführt werden, wenn
die Voraussetzungen nach Absatz 2 oder 3 vorliegen.

(2) 1Eine Leichenöffnung darf durchgeführt werden, wenn die verstorbene Person
schriftlich eingewilligt hatte oder die Einwilligung gegenüber einer Ärztin oder einem
Arzt erklärt und die Ärztin oder der Arzt diese Erklärung schriftlich dokumentiert
hatte. 2Ist der Wille der verstorbenen Person nicht bekannt, so genügt die schriftli-
che Einwilligung einer nach § 8 Abs. 3 vorrangig bestattungspflichtigen Person; das
gilt nicht, wenn ein entgegenstehender Wille einer gleichrangig bestattungspflichti-
gen Person bekannt ist.

(3) 1Liegt eine wirksame Einwilligung nach Absatz 2 nicht vor, so darf eine Leichenöff-
nung durchgeführt werden, wenn eine Amtsärztin oder ein Amtsarzt diese veranlasst.
2Die Amtsärztin oder der Amtsarzt kann eine Leichenöffnung veranlassen, wenn
1. diese erforderlich ist, um

a) die Todesursache weiter aufzuklären oder
b) einen außergewöhnlichen Befund oder Verlauf besser zu verstehen,

und

2. das Interesse an der Durchführung der Sektion nach Nummer 1 die schutzwürdi-
gen Belange der verstorbenen Person und ihrer Angehörigen überwiegt.
3Die Amtsärztin oder der Amtsarzt soll eine Leichenöffnung veranlassen, wenn bei
einem Kind, das das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, die Todesursache nicht
zweifelsfrei feststeht. 4Sie oder er hat darzulegen, warum eine Leichenöffnung nach
Satz 2 oder 3 veranlasst wird. 5Im Fall des Satzes 3 unterrichtet die Amtsärztin oder
der Amtsarzt die Eltern oder die sonst Personensorgeberechtigten darüber, dass
sie oder er eine Leichenöffnung veranlasst hat und worauf dies beruht.
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(4) Ergeben sich bei der Leichenöffnung Anhaltspunkte dafür, dass die verstorbene
Person eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, so gilt § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1
und Satz 2 entsprechend.
(5) 1Nach Beendigung der Leichenöffnung ist die Leiche sowie in dem mit Rücksicht
auf § 7 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 gebotenen Umfang auch ihr äußeres Erscheinungs-
bild wiederherzustellen. 2Soweit es im Hinblick auf den Zweck der Leichenöffnung
oder von Forschung und Lehre erforderlich ist, dürfen Leichenteile zurückbehalten
werden. 3Im Übrigen bleibt die Bestattungspflicht (§ 8) unberührt. 4Die Ärztin oder
der Arzt, die oder der die Leichenöffnung durchgeführt hat, hat unverzüglich nach
Beendigung der Leichenöffnung eine Todesbescheinigung (§ 6) auszustellen.

§ 6 Todesbescheinigungen und Datenschutz

(1) 1Unverzüglich nach Beendigung der Leichenschau hat die Ärztin oder der Arzt
eine Todesbescheinigung mit den in § 3 Abs. 1 genannten Feststellungen auszustel-
len. 2Die Todesbescheinigung dient auch der Prüfung, ob seuchenhygienische oder
sonstige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, sowie Zwecken der
Statistik und der Forschung.
(2) 1Alle Todesbescheinigungen sind von der für den Sterbeort zuständigen unteren
Gesundheitsbehörde auf ihre ordnungsgemäße Ausstellung zu überprüfen. 2Wer eine
Todesbescheinigung ausgestellt hat, ist verpflichtet, auf Verlangen der unteren Ge-
sundheitsbehörde die Angaben darin zu vervollständigen und zur Überprüfung erfor-
derliche Auskünfte zu erteilen. 3Wer die verstorbene Person vor dem Tod ärztlich be-
handelt hat, ist verpflichtet, auf Verlangen der unteren Gesundheitsbehörde Auskünfte
zu erteilen, die zur Überprüfung der Todesbescheinigung erforderlich sind.
(3) Das Fachministerium kann durch Verordnung regeln
1. den Inhalt der Todesbescheinigung,
2. die Übermittlung der Todesbescheinigung an das Standesamt und die untere

Gesundheitsbehörde,
3. die Pflicht zur Übermittlung der Todesbescheinigung an die Landesstatistikbe-

hörde und an Polizeidienststellen,
4. die Verarbeitung personenbezogener Daten aus Todesbescheinigungen,
5. die Auswertung von Todesbescheinigungen sowie
6. die Aufbewahrung von und den sonstigen Umgang mit Todesbescheinigungen.
(4) 1Die untere Gesundheitsbehörde hat Personen, die ein berechtigtes Interesse
an der Kenntnis der Todesumstände glaubhaft machen, auf Antrag Einsicht in die
Todesbescheinigung zu gewähren oder Auskünfte daraus zu erteilen, wenn kein
Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange der verstorbenen Per-
son oder ihrer Angehörigen beeinträchtigt werden. 2Hochschulen und anderen mit
wissenschaftlicher Forschung befassten Stellen kann sie nach Maßgabe des § 25
des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes auf Antrag Einsicht in Todesbeschei-
nigungen gewähren, soweit dies für ein wissenschaftliches Vorhaben erforderlich
ist. 3Nach Satz 1 oder 2 übermittelte personenbezogene Daten dürfen nur für die
im Antrag angegebenen Zwecke verarbeitet werden. 4Die Beschränkungen des Sat-
zes 1 gelten nicht gegenüber der Polizei und der Staatsanwaltschaft.

§ 7 Aufbewahrung und Beförderung von Leichen

(1) 1Jede Leiche soll innerhalb von 36 Stunden nach Eintritt des Todes, bei späterem
Auffinden unverzüglich nach Durchführung der Leichenschau, in eine Leichenhalle
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überführt werden. 2Leichenhallen sind ausschließlich zur vorübergehenden Auf-
nahme von Leichen bestimmte Räume auf Friedhöfen, in Krematorien, in medizini-
schen Einrichtungen, in pathologischen Instituten, bei Polizeibehörden sowie bei
Bestattungsunternehmen und ähnlichen Einrichtungen.
(2) 1Es ist unzulässig, eine Leiche öffentlich auszustellen; dies gilt nicht für die Ab-
schiednahme am offenen Sarg während der Trauerfeier. 2In den Fällen des § 4
Abs. 5 ist der Sarg geschlossen zu halten. 3Die untere Gesundheitsbehörde kann
im Einzelfall eine Ausnahme von Satz 1 Halbsatz 1und Satz 2 zulassen.
(3) 1Leichen sind in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zu befördern.
2In den Fällen des § 4 Abs. 5 ist ein widerstandsfähiger und feuchtigkeitsundurchlässi-
ger Sarg zu verwenden. 3Dabei sind die für die Bestattung nach § 9 Abs. 3 erforderli-
chen Bescheinigungen mitzuführen. 4Für die Beförderung in einem Fahrzeug im Stra-
ßenverkehr dürfen nur Fahrzeuge verwendet werden, die ausschließlich für den
Transport von Särgen und Urnen bestimmt und hierfür eingerichtet sind. 5Unterbre-
chungen bei der Beförderung sind zu vermeiden. 6Die untere Gesundheitsbehörde
kann von den Anforderungen der Sätze 4 und 5 im Einzelfall eine Ausnahme zulassen.
(4) Absatz 3 Sätze 3 bis 5 gilt nicht für die Überführung der Leiche zur örtlichen
Leichenhalle und zum örtlichen Bestattungsplatz oder zum örtlichen Krematorium.
(5) Wer eine Leiche einsargt, die nach § 4 Abs. 5 besonders zu kennzeichnen ist,
hat den Sarg entsprechend zu kennzeichnen.
(6) 1Aus dem Ausland dürfen Leichen nur dann nach Niedersachsen befördert wer-
den, wenn aus einer Kennzeichnung auf dem Sarg und zusätzlich aus einem Lei-
chenpass oder einer amtlichen Bescheinigung hervorgeht, ob die verstorbene Per-
son an einer übertragbaren Krankheit gelitten hat. 2Die untere Gesundheitsbehörde
kann Ausnahmen zulassen. 3Für die Beförderung einer Leiche von Niedersachsen
an einen Ort außerhalb Niedersachsens stellt die untere Gesundheitsbehörde auf
Antrag einen Leichenpass aus. 4Sie kann die dafür erforderlichen Nachweise verlan-
gen und Auskünfte einholen.
(7) Das Fachministerium kann durch Verordnung den Inhalt des Leichenpasses nach
Absatz 6 Satz 3 regeln.

§ 7a Anatomische Sektion

(1) 1Die anatomische Sektion ist die Zergliederung von Leichen oder Leichenteilen
in anatomischen Instituten zum Zweck der Lehre und Forschung über den Aufbau
des menschlichen Körpers. 2Sie darf nur durchgeführt werden, wenn die verstor-
bene Person schriftlich eingewilligt hat.
(2) 1Nach Beendigung der anatomischen Sektion hat das anatomische Institut die
Leichenteile zu verbrennen. 2Soweit es für Zwecke der Forschung und Lehre erfor-
derlich ist, dürfen Leichenteile zurückbehalten werden; § 5 Abs. 4 und 5 Satz 3 gilt
entsprechend.

§ 8 Bestattung

(1) 1Leichen sind zu bestatten. 2Auf Verlangen eines Elternteils ist auch ein Fehlge-
borenes oder Ungeborenes (§ 2 Abs. 3 Sätze 2 und 3) zur Bestattung zuzulassen.
3Abgetrennte Körperteile oder Organe verstorbener Personen (Leichenteile) sind,
wenn sie nicht bestattet werden, von demjenigen, der den Eingriff vorgenommen
hat, zu verbrennen; Absatz 2 Satz 4 und Absatz 4 Satz 1 gelten entsprechend. 4Die
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untere Gesundheitsbehörde kann Ausnahmen von Satz 3 Halbsatz 1 für Zwecke der
wissenschaftlichen Forschung, der medizinischen Ausbildung oder der geschichtli-
chen Darstellung zulassen.

(2) 1Werden Fehlgeborene und Ungeborene nicht bestattet, so sind sie hygienisch
einwandfrei und dem sittlichen Empfinden entsprechend zu verbrennen. 2Ist bei
einem Fehlgeborenen die Trennung vom Mutterleib in Gegenwart einer Ärztin oder
eines Arztes erfolgt, so hat die Ärztin oder der Arzt die Eltern auf die Bestattungs-
möglichkeit nach Absatz 1 Satz 2 hinzuweisen. 3Wünschen beide Eltern keine Be-
stattung, so hat die Ärztin oder der Arzt die Verbrennung gemäß Satz 1 sicherzustel-
len. 4Hat sich die Fehlgeburt in einer medizinischen Einrichtung ereignet, so trifft
auch diese die Verpflichtung nach Satz 3.

(3) Für die Bestattung der verstorbenen Person haben in folgender Rangfolge zu
sorgen:
1. die Ehegattin oder der Ehegatte oder die eingetragene Lebenspartnerin oder

der eingetragene Lebenspartner,
2. die Kinder,
3. die Enkelkinder,
4. die Eltern,
5. die Großeltern und
6. die Geschwister.

(4) 1Sorgt niemand für die Bestattung, so hat die für den Sterbe- oder Auffindungs-
ort zuständige Gemeinde die Bestattung zu veranlassen. 2Die nach Absatz 3 vorran-
gig Bestattungspflichtigen haften der Gemeinde als Gesamtschuldner für die Be-
stattungskosten. 3Diese werden durch Leistungsbescheid festgesetzt. 4Lassen sich
die Bestattungskosten von den vorrangig Verpflichteten nicht erlangen, so treten
die nächstrangig Verpflichteten an deren Stelle.

§ 9 Zeitpunkt der Bestattung, Bestattungsdokumente

(1) 1Leichen dürfen erst nach Ablauf von 48 Stunden seit Eintritt des Todes bestattet
werden. 2Die untere Gesundheitsbehörde kann aus wichtigem Grund Ausnahmen
zulassen.

(2) 1Leichen sollen innerhalb von acht Tagen seit dem Eintritt des Todes bestattet
oder eingeäschert worden sein. 2Soll die Leiche an einen anderen Ort befördert (§ 7
Abs. 3) oder eingeäschert werden, so genügt es, wenn die Leiche in der Frist des
Satzes 1 auf den Weg gebracht wird. 3Die Gemeinden können Tage bestimmen, an
denen in der Gemeinde keine Bestattungen stattfinden; diese Tage sind bei der
Berechnung der Fristen der Sätze 1 und 2 nicht mitzuzählen. 4Urnen sollen inner-
halb eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt werden.

(3) 1Die Bestattung darf erst erfolgen, wenn der Sterbefall durch das für den Sterbe-
ort zuständige Standesamt beurkundet worden ist oder die Bescheinigung des Stan-
desamtes über die Anzeige des Todesfalles nach § 7 Abs. 2 der Personenstandsver-
ordnung vorliegt. 2Die Gemeinde kann die Bestattung auch in anderen Fällen
genehmigen. 3In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 entscheidet die untere Gesund-
heitsbehörde nach Anhörung der Gemeinde auch über die Entbehrlichkeit der Ster-
beurkunde. 4Urnen aus dem Ausland dürfen nur beigesetzt werden, wenn amtliche
Dokumente vorliegen, die mit einer der Urkunden nach Satz 1 gleichwertig sind.
5Eine Leiche, die aus dem Ausland überführt worden ist, darf nur nach Vorliegen
eines Leichenpasses oder eines gleichwertigen amtlichen Dokuments des Staates,
in dem die Person verstorben ist, bestattet werden. 6In den Fällen des § 4 Abs. 4
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muss auch die schriftliche Genehmigung der Staatsanwaltschaft nach § 159 Abs. 2
der Strafprozessordnung vorliegen.
(4) Zur Bestattung eines Fehlgeborenen oder eines Ungeborenen ist dem Träger des
Friedhofs oder des Krematoriums lediglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen,
aus der sich das Datum der Trennung vom Mutterleib sowie der Name und die
Anschrift der Mutter ergeben.

§ 10 Bestattungsarten

(1) 1Die Bestattung kann nur als Begräbnis (Erdbestattung) oder als Einäscherung
mit anschließender Aufnahme der Asche in einer Urne und Beisetzung der Urne
(Feuerbestattung) durchgeführt werden; als Erdbestattung gilt auch die Beisetzung
in einer unterirdischen oder oberirdischen Grabkammer. 2Art und Ort der Bestattung
sollen dem Willen der verstorbenen Person entsprechen. 3Ist der Wille nicht be-
kannt, entscheiden die Bestattungspflichtigen in der Rangfolge des § 8 Abs. 3. 4Hat
die Gemeinde nach § 8 Abs. 4 Satz 1 für die Bestattung zu sorgen, dann entschei-
det sie über Art und Ort der Bestattung; liegen Anhaltspunkte für den Willen der
verstorbenen Person oder der Personen nach § 8 Abs. 3 vor, so hat die Gemeinde
diese bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. 5Die Leiche einer unbekannten
Person darf nur eingeäschert werden, wenn die für die Gemeinde nach Satz 4 zu-
ständige Polizeidienststelle mitgeteilt hat, dass ihr kein Anhaltspunkt für einen nicht
natürlichen Tod bekannt ist.
(2) Das für das Bestattungswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch
Verordnung als weitere Bestattungsart eine Tieftemperaturbehandlung, mit an-
schließender Erdbestattung auf einem Friedhof in einem kompostierbaren Sarg, zu-
zulassen und zu regeln; § 12 Abs. 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 11 Erdbestattung

(1) 1Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen
und nur auf Friedhöfen (§ 2 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Satz 2) zulässig. 2Die untere Ge-
sundheitsbehörde kann Ausnahmen von der Sargpflicht nach Satz 1 zulassen, wenn
in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Be-
lang nicht entgegensteht.
(2) Unberührt bleibt die Möglichkeit, kirchliche Würdenträger wie bisher auch in
kirchlichen Gebäuden beizusetzen, die nicht ausschließlich der Totenruhe dienen.

§ 12 Feuerbestattung

(1) 1Einäscherungen dürfen nur in einem Krematorium vorgenommen werden.
2Die Einäscherung einer Leiche darf erst durchgeführt werden, wenn eine zweite
Leichenschau zweifelsfrei ergeben hat, dass kein Anhaltspunkt für einen nicht na-
türlichen Tod besteht. 3Satz 2 gilt nicht, wenn die schriftliche Genehmigung der
Staatsanwaltschaft nach § 159 Abs. 2 der Strafprozessordnung zur Feuerbestat-
tung vorliegt.
(2) 1Die zweite Leichenschau ist von einer Ärztin oder einem Arzt durchzuführen,
die oder der von der unteren Gesundheitsbehörde hierfür ermächtigt worden ist
oder dieser Behörde angehört. 2Es dürfen nur Ärztinnen und Ärzte ermächtigt wer-
den, die die Gebietsbezeichnung „Rechtsmedizin“, „Pathologie“ oder „Öffentliches
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Gesundheitswesen“ führen dürfen oder einem Institut der Fachrichtungen der
Rechtsmedizin oder der Pathologie angehören. 3§ 4 Abs. 2 bis 4 Satz 1 und Abs. 5
gilt entsprechend.

(3) 1Zur Einäscherung müssen sich die Leichen in einem feuchtigkeitshemmenden
Sarg befinden. 2Sie dürfen nur einzeln eingeäschert werden. 3Die Asche einer jeden
Leiche ist in einer Urne aufzunehmen. 4Bei der Verbrennung frei werdende Metall-
teile dürfen der Asche entnommen werden. 5Die Urne ist zu verschließen und mit
dem Namen der verstorbenen Person zu kennzeichnen. 5Bevor das Krematorium
die Urne mit der Asche aushändigt oder versendet, muss es sich vergewissern,
dass eine ordnungsgemäße Beisetzung gesichert ist. 6Die Beisetzung ist in der Re-
gel als gesichert anzusehen, wenn die Urne mit der Asche an ein Bestattungsunter-
nehmen übergeben wird.

(4) 1Das Krematorium hat jede Einäscherung mit der Angabe des Einäscherungsta-
ges, des Namens der verstorbenen Person und des Verbleibs der Urne mit der
Asche in ein Verzeichnis einzutragen. 2Die Eintragungen müssen mindestens fünf
Jahre lang für die untere Gesundheitsbehörde zur Einsicht bereitgehalten werden.

(5) 1Die Urne mit der Asche ist auf einem Friedhof (§ 2 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Satz 2) beizu-
setzen; § 11 Abs. 2 gilt entsprechend. 2Die Urne mit der Asche darf auf Wunsch der
verstorbenen Person von einem Schiff aus im Küstengewässer beigesetzt werden.
3Für die Seebestattung dürfen nur Urnen verwendet werden, die wasserlöslich und bio-
logisch abbaubar sind und keine Metallteile enthalten. 4Die Urnen sind so zu verschlie-
ßen und durch Sand oder Kies zu beschweren, dass sie nicht aufschwimmen können.
5Im Rahmen der Urnenbeisetzung dürfen keine Gegenstände in das Gewässer einge-
bracht werden, die sich nicht zersetzen. 6Veranlasst eine Gemeinde nach § 8 Abs. 4 die
Bestattung, so ist eine Urnenbeisetzung nach Satz 2 nicht zulässig.

(6) 1Krematorien sind im Fall des § 8 Abs. 1 Satz 2 verpflichtet, Fehlgeborene und
Ungeborene einzuäschern; das Grundrecht auf Berufsausübung (Artikel 12 Abs. 1
Satz 2 des Grundgesetzes) wird eingeschränkt. 2Die Absätze 3 bis 5 gelten entspre-
chend.

§ 13 Friedhöfe

(1) 1Träger von Friedhöfen (§ 2 Abs. 4) können nur sein:
1. Gemeinden,
2. Kirchen, Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und andere Religions-

und Weltanschauungsgemeinschaften, wenn sie Körperschaften, Anstalten
oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind.

2Friedhofsträger können mit der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben,
insbesondere mit der Errichtung und dem Betrieb des Friedhofs, Dritte beauftragen;
ihre Verantwortlichkeit für die Erfüllung der mit der Trägerschaft verbundenen Pflich-
ten wird durch die Übertragung nicht berührt.

(2) Der Träger eines Friedhofs hat über die Bestattungen so Buch zu führen, dass
sich nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Mindest-
ruhezeit abläuft.

(3) Die Friedhofsträger sind im Fall des § 8 Abs. 1 Satz 2 verpflichtet, die Bestattung
von Fehlgeborenen und Ungeborenen zuzulassen.

(4) 1Der Friedhofsträger im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 erhebt, soweit nicht
ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird, für die Benutzung des Friedhofs Gebüh-
ren nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes
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(NKAG). 2Für die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Grabstätten gelten
ergänzend die folgenden Bestimmungen:
1. Als Beginn der Inanspruchnahme der Grabstätte kann der Zeitpunkt bestimmt

werden, zu dem das Nutzungsrecht begründet oder verlängert wird.
2. Die Gebühren für die Nutzung der Grabstätte können bereits bei der Begrün-

dung oder Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Nutzungszeit er-
hoben werden.

3. § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 NKAG ist auf Gebühren für die Nutzung von Grabstät-
ten nicht anzuwenden.

3Grabstätten können aus mehreren einzelnen Gräbern bestehen. 4Satz 2 gilt ent-
sprechend, wenn Gebühren für die Benutzung des Friedhofs erhoben werden, wel-
che das Nutzungsrecht nach Satz 2 einschließen.

(5) Bei Gebühren für die Benutzung des Friedhofs kann die Satzung des kommuna-
len Friedhofsträgers auch die Personen, denen nach § 8 Abs. 3 die Bestattungs-
pflicht obliegt, zu Gebührenpflichtigen bestimmen.

(6) 1Grabstätten und Grabkammern müssen so beschaffen sein, dass die menschli-
che Gesundheit durch die Verwesung nicht gefährdet werden kann. 2Sargfreie Be-
stattungen (§ 11 Abs. 1 Satz 2) und Bestattungen in Grabkammern (§ 10 Abs. 1
Satz 1 Halbsatz 2) sind nur in Grabstätten zulässig, welche auch insoweit den Anfor-
derungen des Satzes 1 entsprechen.

(7) 1Die Verwendung von nicht biologisch abbaubaren Materialien bei der Durch-
führung von Bestattungen sowie von nicht kompostierbaren Materialien bei der
gärtnerischen Gestaltung von Grabstätten ist nicht gestattet. 2Ausgenommen sind
ausdrücklich in der Satzung oder im Belegungsplan zugelassene Gestaltungs-
mittel.

(8) 1Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene Überreste oder Aschen von verstorbe-
nen Personen sind auf dem Friedhof an einer geeigneten Stelle beizusetzen. 2§ 12
Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend.

§ 13a Friedhofssatzung

(1) Für Gemeindefriedhöfe kann die Gemeinde eine Satzung erlassen, um die Fried-
hofsordnung zu regeln.

(2) In der Friedhofssatzung soll vorgesehen werden, dass Natursteine nur verwendet
werden dürfen, wenn
1. glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet gewonnen oder

hergestellt wurden, in dem das Übereinkommen über das Verbot und unverzüg-
liche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 28. Juni 2002,
BGBl. II S. 2352) eingehalten wird,
oder

2. ein Nachweis nach Absatz 3 vorliegt.

(3) 1In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 ist dem Friedhof nachzuweisen, dass die
Waren unter Beachtung des Übereinkommens nach Absatz 2 Nr. 1 gewonnen und
hergestellt worden sind. 2Der Nachweis ist zu führen durch ein Zertifikat einer unab-
hängigen Stelle oder Vereinigung, die sich für die Beachtung des Übereinkommens
nach Satz 1 einsetzt. 3Der Friedhofsträger gibt in der Friedhofssatzung bekannt,
welche Zertifikate er anerkennt. 4Er kann gleichwertige Erklärungen geeigneter Stel-
len oder Vereinigungen zulassen.
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